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Keine Berichtigung des Geburtsdatums in der                          
RV-Versicherungsnummer bei Ausländern - BSG-Urteil vom 09.09.1993    
- 5 RJ 52/92 
 
Keine Berichtigung des Geburtsdatums in der Versicherungsnummer      
der Rentenversicherung bei Ausländern;                               
hier: BSG-Urteil vom 09.09.1993 - 5 RJ 52/92 -                       
Das BSG hat mit Urteil vom 9.9.1993 - 5 RJ 52/92 - folgendes         
entschieden:                                                         
Orientierungssatz                                                    
1.   Die Änderung des Geburtsdatums eines Ausländers in den          
     Personenstandsunterlagen seines Heimatlandes begründet          
     keinen Anspruch auf Vergabe einer neuen Versicherungsnummer     
     mit dem geänderten Geburtsdatum (vgl. BSG vom 13.10.1992        
     - 5 RJ 16/92 = SozR 3-5748 § 1 Nr. 1 = BSGE 71, 170 =           
     HVBG-INFO 1993, S. 1847-1851.                                   
2.   Die Vorschrift des § 1 Abs. 5 S. 2 VNrV beinhaltet eine lex     
     specialis gegenüber den §§ 44, 45 SGB X, so daß offen           
     bleiben kann, ob die Erteilung einer Versicherungsnummer im     
     Hinblick auf deren bloße Ordnungsfunktion überhaupt einen       
     Verwaltungsakt darstellt und ob für dessen Änderung die         
     besonderen Voraussetzungen der §§ 44, 45 SGB X vorliegen        
     müßten.                                                         
 

 

 


